
SKONTO FÜR ALLE?

Bei Vorträgen werde ich recht häufig gefragt: „Wo steht das eigentlich mit dem
Skonto?“. Und dann kommt stets eine Fülle von Einzelfragen. Hier liegt ein
typischer Bereich, in dem man selbst Bescheid wissen will – denn nur wegen einer
Skontofrage geht ja kaum einer zum Anwalt. Grund genug, die wichtigsten Fragen
und Antworten auch hier zu behandeln.

Was ist eigentlich Skonto?
Darunter versteht man einen Rabatt unter der Bedingung schneller Zahlung. Ein
Nachlass ist dagegen ein Rabatt ohne Bedingungen.

Wo steht das eigentlich mit dem Skonto?
Auch wenn es manche überrascht: Es gibt kein Grundrecht auf Skonto und keine
gesetzliche Vorschrift. Auch die VOB/B regelt kein Skontorecht für den Besteller.
Das heißt also: Entweder steht eine Skontoregelung im Vertrag oder es gibt kein
Recht zum Abzug von Skonto. – Natürlich können die Vertragspartner auch
nachträglich eine Vereinbarung treffen. Wenn der Auftragnehmer z.B. in seine
Schlussrechnung schreibt „3% Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab
Rechnungsdatum“, dann kann der Kunde das dankend annehmen.

Kann das auch irgendwo im „Kleingedruckten“ stehen?
Eine Skontovereinbarung kann auch in Allgemeinen Geschäftsbedingungen
vereinbart werden. Die Klausel muss dann aber vollständig und zweifelsfrei sein,
sonst ist sie unwirksam und führt nicht zum Recht auf Skontoabzug. – Typische
Pannen sind etwa „Der Auftragnehmer gewährt 2% Skonto.“ (hier fehlt die
Zahlungsfrist) oder „Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen wird Skonto
beansprucht.“ (hier fehlt die Höhe des Skontos und es ist unklar, ab wann die Frist
läuft).

Wie berechnet sich eigentlich die Skontofrist?
Das lässt sich nicht allgemein sagen, weil es auf die genaue Skontoabrede im
Vertrag ankommt. Vereinbaren kann man nämlich alles. Aber betrachten wir eine
typische Skontoklausel wie „3% Skonto bei Zahlung binnen 10 Tagen nach
Rechnungseingang.“ Hier beginnt die Frist schon mit Rechnungseingang beim
Architekten des Auftraggebers, wenn die Rechnungen dorthin zur Prüfung zu
schicken sind. Die Frist ist schon dann eingehalten, wenn am 10. Tag der
Auftraggeber die Zahlung auslöst, also z.B. den Überweisungsträger bei der Bank
abgibt, auch wenn das Geld erst am 13. Tag auf dem Konto des Auftragnehmers
ankommt. Und die Skontofrist beginnt nach bisheriger Rechtsprechung bei einem
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VOB-Vertrag noch nicht zu laufen, wenn die Rechnung nicht prüfbar ist, aber der
Auftraggeber muss das auch in der Skontofrist rügen. Wer das alles so nicht will,
muss die Skontovereinbarung anders treffen, denn siehe oben: Vereinbaren kann
man alles.

Gibt es Skonto auch bei nicht vollständiger Bezahlung einer Rechnung?
Auch hierfür kommt es auf die Vertragsformulierung an, die das klarstellen kann.
Heißt es etwa, dass Skonto auf „jede Zahlung“ innerhalb bestimmter Fristen
gewährt wird, dann gilt das auch so. Bei der typischen Klausel aus der vorigen
Frage streiten sich die Gelehrten, Klarheit gibt es da leider noch nicht. Nach meiner
persönlichen Meinung kann in Höhe der erbrachten Zahlung auch Skonto
beansprucht werden, denn wenigstens insoweit ist der Zweck, schnelle Liquidität
zu erreichen, doch erfüllt.
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